
Teilnahmebedingungen Magazin Gewinnspiel KEDI
Ausrichter des Gewinnspiels
Ausrichter dieses Gewinnspieles ist die ZooRoyal GmbH, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln (im Folgenden auch Gewinnspielausrichter 

genannt).

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahre. Ausgenommen sind Mitarbeiter des Gewinnspielausrichters und ihre Angehörigen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspieldauer
Das Gewinnspiel läuft vom 12.07.2017 bis einschließlich 27.07.2017.

Teilnahme
Die Teilnehmer müssen unter dem Gewinnspielbeitrag auf dem ZooRoyal Magazin einen Kommentar verfassen.

Gewinn
Unter allen Teilnehmern werden 2x2 Freikarten für eine Kinovorstellung des Films „KEDI – Von Katzen und Menschen“ verlost. Die Tickets 

sind Deutschlandweit in allen Kinos, die den Film zeigen, einlösbar. Die Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche 

können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden.

Feststellung des Gewinners
Unter allen Kommentaren unter dem Gewinnspielbeitrag werden 2 Gewinner per Zufallsverfahren ermittelt.  

Benachrichtigung
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfall 

sein Name im Internet und in Printmedien veröffentlicht werden kann.

Ausschluss und vorzeitige Beendigung
Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen des Gewinnspiels stehen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der 

Gewinnspielausrichter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unter-

brechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen 

Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.

Haftung des Gewinnspielausrichters
Der Gewinnspielausrichter haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund,  nur, wenn ein Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurück-

zuführen ist oder bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Pflicht bei der Gewinnspieldurchführung. Haftet der Gewinnspielausrich-

ter gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung 

auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Gewinnspielausrichter im Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise 

rechnen musste.

Datenschutzbestimmungen
Mit der Gewinnspielteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Gewinnspielausrichter die dazu 

erforderlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels speichert. Der Gewinnspielausrichter gewährt im Rahmen des Gewinn-

spiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich. 

Nach Ablauf des Wettbewerbes werden die gespeicherten Teilnehmerdaten gelöscht, sofern der Teilnehmer einer Nutzung der Daten zu 

Marketingzwecken nicht zugestimmt hat. Der Teilnehmer kann der Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung bzw. 

der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit beim Gewinnspielausrichter widersprechen.


